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Richtlinien für die Förderung von Aktivitäten und Projekten im 

Bereich „Inklusion – Teilhabe und politische Partizipation von 

Menschen mit Behinderung in Münster stärken“ 

Die Stadt Münster fördert Maßnahmen und Projekte im Bereich „Inklusion – Teilhabe 

und politische Partizipation von Menschen mit Behinderung in Münster stärken“ im 

Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel (Produktgruppe 0503, Sicherung 

besonderer sozialer Bedarfe, 20.000 € jährlich ab dem Haushaltsjahr 2018). 

1. Grundlage 

Der Rat der Stadt Münster hat am 25.09.2013 den Aktionsplan „Münster auf dem 

Weg zur inklusiven Stadt – Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behinderten-

rechtskonvention“ beschlossen (Beschluss zur Beschlussvorlage an den Rat 

V/0125/2013 und V/2013/2013 /2. Erg.). Auf dieser Grundlage werden die 

Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderung in Münster kontinuierlich 

weiterentwickelt – auch im Sinne der Entwicklung inklusiver Sozialräume. Von 

besonderer Bedeutung sind dabei auch die Möglichkeiten der politischen Teilhabe 

von Menschen mit Behinderung. 

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und die Entwicklung einer 

inklusiven Stadt erfordern einen kontinuierlichen Lern- und Gestaltungsprozess der 

gesamten Stadtgesellschaft. 

Vor diesem Hintergrund sollen Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung der 

Inklusion in Münster, insbesondere zur Förderung der Teilhabe und politischen 

Partizipation von Menschen mit Behinderung, unterstützt werden. 

2. Fördergrundsätze 

2.1 Gefördert werden örtliche Aktivitäten und Projekte, die auf die Umsetzung der 

Inklusion in Münster, insbesondere auf die Teilhabe und politische 

Partizipation von Menschen mit Behinderung, gerichtet sind. 

2.2  Die Aktivitäten und Projekte sollen konkret dazu beitragen, die Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung in verschiedenen Bereichen der Stadtgesellschaft 

zu fördern und/oder das Thema Inklusion in der Stadtgesellschaft weiter zu 

verankern. 

2.3  Die Aktivitäten und Projekte sollen  konkrete, praxistaugliche Ansätze zur 

Förderung einer inklusiven Gesellschaft zeigen, veranschaulichen und 

möglichst erlebbar machen. Sie sollen Anregungen geben, Inklusion in 

unterschiedlichen Lebensbereichen in Münster möglichst nachhaltig zu 

verwirklichen.  
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2.4 Gefördert werden können 

- Maßnahmen und Projekte, die von der KIB initiiert und unter Beteiligung 

Dritter (auch städtischer Ämter und Einrichtungen) -  durchgeführt werden; 

möglich ist auch die Förderung von Fachveranstaltungen und Maßnahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit der KIB; 

- Maßnahmen und Projekte von Vereinen, Gruppen und anderen 

Organisationen in Münster. Vorwiegend gefördert werden in der Regel 

Maßnahmen und Projekte von Vereinen und Organisationen von und für 

Menschen mit Behinderung. 

2.5 Zuschüsse können für Sachkosten und  für Aufwandsentschädigungen bzw. 

Honorarkosten gewährt werden. 

Nicht gefördert werden:  

- laufende Kosten (z.B. Personal- und Mietkosten), 

- bauliche Maßnahmen und  

- reine Forschungsprojekte. 

2.6 Der Zuschuss für ein Projekt soll in der Regel nicht mehr als 5.000 € betragen. 

2.7 Die Förderungen sind gegenüber Förderungen Dritten, einschließlich der 

Förderung aus anderen Ansätzen der städtischen Budgets, nachranging. Eine 

Kombination der Förderung nach diesen Richtlinien mit einer Förderung aus 

anderen Budgets ist möglich. 

2.8 Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung nach diesen Richtlinien besteht nicht. 

3. Antragsverfahren 

3.1 Zuschüsse werden auf Antrag bewilligt. 

3.2 Im Antrag sind folgende Aspekte zu erläutern: 

- Beschreibung der geplanten Maßnahme/des geplanten Projektes, 

insbesondere die Verdeutlichung seiner innovativen und nachhaltigen 

Wirkung,  

- erwartete Ausgaben und Einnahmen, differenziert nach Positionen,  

- Förderungen durch Dritte (auch Förderanträge gegenüber Dritten),  

- beantragtes Fördervolumen. 

3.3 Der Antrag muss vor Beginn der Maßnahme eingereicht werden. 

3.4 Der Antrag muss bis zum 31.März des laufenden Kalenderjahres bei der Stadt 

Münster /Sozialamt, eingehen. 
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3.5 Sofern nach der Entscheidung des Ausschusses für Soziales, Stiftungen, 

Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung über die Vergabe von 

Zuschüssen (Ziffer 4) noch Fördermittel im maßgeblichen Haushaltsjahr zur 

Verfügung stehen, können Anträge auch nach diesem Zeitpunkt, spätestens 

jedoch bis zum 31. Oktober des Kalenderjahres, gestellt werden. 

4. Entscheidungsverfahren 

4.1 Verwaltung und KIB berufen einen Beirat ein, der sich wie folgt 

zusammensetzt: 

- 3 Mitglieder der Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen (KIB), 

- 1 Vertreterin bzw. 1 Vertreter des Kompetenzzentrums Selbstbestimmt 

Leben für den Regierungsbezirk Münster, 

- Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Münster. 

Die Sitzungen des Beirates sind nicht öffentlich. Zu den Sitzungen des 

Beirates können bei Bedarf weitere Personen beratend hinzugezogen werden. 

4.2 Der Beirat prüft die Anträge und entwickelt auf der Grundlage dieser 

Richtlinien einen Vorschlag für eine Förderempfehlung der KIB.  

4.3 Die KIB empfiehlt die Vergabe von Zuschüssen auf der Basis einer Vorlage.  

Der Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und 

Arbeitsförderung entscheidet über die Zuschüsse. 

4.4 Über die Entscheidung enthält der Verein/die Initiative, die einen Antrag 

gestellt hat, einen schriftlichen Bescheid. 

4.5 Der Verein/die Initiative verpflichtet sich, im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit 

jeweils auf die Förderung durch die Stadt hinzuweisen. 

4.6 Der Verein/die Initiative muss der Stadt Münster/Sozialamt über die 

zweckgemäße Verwendung der bewilligten Zuschüsse einen 

Verwendungsnachweis (Sachbericht und Übersicht über die Einnahmen und 

Ausgaben) einreichen. 

4.7 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

5. Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten mit Wirkung ab 20.09.2018 in Kraft. 


